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Die uachstehendell Vor~chriften gelten für elek
trische Starkstrom-Anlagen, bei denen die effektive 
Spannung zwischen irgend zwei Leitung'en 1000 Volt 
oder mehr beträgt. 

Derartige Anlagen werden als Hochspannungs
Anlagen bezeichnet. 

§ 1. 

Bezeichnungen. 

a) Iso I a t ion. Als isolirend im Sinne der Hoch
spannungs -Vorschriften gelten faserige oder poröse 
Isolirmaterialien,welche mit g'eeigneter Isolirmasse ge
tränkt sind, ferner feste Isolirmaterialien, welche 
nicht hygroskopisch sind und bei 1/4 der verwendeten 
Stärke und den im Betriebe vorkommenden Tempe
raturen von der in Betracht kommenden Spannung 
nicht durchschlagen werden. 

Material, wie Schiefer, Holz oder Fiber, darf als 
Konstrnktionsmaterial, nicht aber als Isolirmaterial 
angewendet werden, 

Das Isolirmaterial muss derart gestaltet und be
messen sein, dass ein merklicher Stromübergang über 
die Oberfläche (Oberfläehenleitung) unter normalen 
Umständen nicht eintreten kann. 

b) Erdung. Einen Gegenstand erden heisst ihn 
mit der Erde derart leitend verbinden, dass er eine 
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für unisolirt stehende Personen gefährliche Spannung 
nicht annehmen kann. 

c) Freileitungen. Als Freileitungen geltell alh' 
ausserhalb von Gebäuden auf Isolirg'locken verlegten 
oberirdischen Leitungen ohne metallische Umhüllung' 
und ohne Schutzverkleidung. 

d) Isolirte Leitungen. Als isolirte Leitungell 
gelten umhüllte Leitungen, welche nach vierulld
~wanzigstündigem Liegen im Wasser bei Spannungen 
unter 3000 Volt die doppelte Betriebsspannung, bei 
hüheren eine Ueberspannung von 3000 Volt g'cgcn 
das W'asser eine Stunde lang aushalten. 

e) Metallumhüllte Leitungen. Als metall
umhüllte Leitung'en gelten isolil-te Leitungen, welche 
in Rohre aus Metall oder mit Metallüberzug ein
gezogen sind. 

f) Feuersichere Gegenstände. Als feuer
sicher gilt ein Gegenstand, der nach Entzündung 
nicht von selbst weiter brennt. 

Allgemeines. 

§ 2, 

WllrnungszeichclI. 

Träg'er und SchutzverkleidungeIl von Hoch
spannungs-Leitungen müssen durch einen deutlich 
sichtbaren, rothen Zickzackpfeil (Blitzpfeil) gekerm
zeichnet sein. Wo Kabel oder metallumhüllte 
Leitung'en in oder an Decken, Wänden und Fuss
böden verlegt sind, muss der Verlauf der Lei tUllgen 
durch das gleiche Zeichen kenntlich gemacht werden. 
Ausserdem ist an geeigneten Stellen durch Anschlag 
auf die Bedeutung dieses Zeichens aufmerksam zu 
machen. 



§ 3. 
Uebertritt hoher Spannnngen. 

Die Entstehung hoher Spannung] in Nieder
spannungs-Stromkreisen muss verhindert oder unge
fährlich gemacht werden, z. B. durch erdende oder 
kurzschliessende Sicherungen oder durch dauernde 
Erdung geeigneter Punkte. 

§ 4. 

Erdung benachbarter Metalltheile. 

Die äussere metallische Umhüllung von Leitun
g"en (mit Ausnahme von direkt in die Erde verlegten 
Kabeln), Schutzdrähte, Schutznetze und die metallische 
Umhüllung der Schutzkästen und Schutzverkleidun
gen von stromführenden Theilen müssen geerdet 
sein. 

§ 5. 

Vermeidung von Explosions- und Brandgef'ahr. 

In Räumen, in denen betriebsmässig explosible 
Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vorkommen, 
dürfen Maschinen und Apparate nur in Schutzkästen, 
welche jede Feuersgefahr ausschliessen, aufgestellt 
werden. In allen Fällen ist die Aufstellung derart 
auszuführen, dass etwaige im Betriebe der elektrisch~Il 
Einrichtungen auftretende Feuererscheinungen keine 
Entzündung brennbarer Stoffe hervorrufen können. 

Maschinen und Transformatoren. 

§ 6. 

Generatoren und Motoren. 

a) Mit isolirtem Gestell. Die Maschinen 
müssen mit einem isolirenden Bedienungsgang um-
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geben werden. Die Anordnung muss derart getroffen 
sein, dass die Bedienung ohne gleichzeitige Berührung 
eillesHochspannung führenden Theiles und des Ge· 
steIles oder eines nicht isolirten Körpers erfolgen kann. 

b) Mit geerdetem Gestell. Die Hochspannung 
führenden Theile müssen, soweit sie im Betriebe zu
g'änglich sind, durch Schutzverkleidungen aus ge
erdetem Metall oder isolirendem Material gegen Be
rührung geschützt sein. 

Erreger-Stromkreise von Hochspannungs
Maschinen. 

"Venn das Gestell von Hochspannungs-Maschinen 
nieh t geerdet ist, so gelten die Vorschriften des § 6 
auch für Erreger-Stromquellen und sonstige mit den 
Hochspannungs-Maschinen in Verbindung stehende 
Niederspannungs-Stromkreise. 

§ 8. 

Transf'orlnatoren. 

a) Für zugänglich aufgestellte Transformatoren 
gelten die Vorschriften des § 6. 

Für TranSformatoren, welche in besonderen ab
geschlossenen Räumen oder Behältern aufgestellt und 
nur besonders instruirtem Personal zugänglich sind, 
brauchen diese Vorschriften nicht eingehalten zu 
werden, sofern eine Vorrichtung angebracht ist, mittels 
welcher vor Hantirung das Gestell geerdet werden kann. 

b) Bei Reihenschaltung muss entweder durch 
entsprechende Konstrnktion des Transformators oder 
durch eine selbstthätige Vorrichtung dafür gesorgt 
sein, dass bei Unterbrechung des sekundären Strom
kreises eine gefährliche Erhitzung des Transforma
türs nicht eintreten kann. 



7 

c) Die Hochspannung's-Wickclullg'ell müssen bei 
Spanllungen unter 3000 Volt die doppelte Betriebsspan
mmg, bei höheren eine Ueberspannung von 3000 Volt 
gegen Erde, gegen Gestell und gegen Niederspannungs
Wickelungen eine Stunde lang aushalten können. 

AkkumuJatoren für Hochspannung. 
§ 9. 

In Akkumulator-Räumen darf keine andere als 
elektrische Glühlichtbeleuchtung verwendet werden. 
Solche Räume müssen dauernd g'ut ventilirt sein. 
Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und 
letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder 
ähnliche nicht hygroskopische Unterlagen zu isoliren. 
Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um beim 
Auslaufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes 
zu vermeiden. Während der Ladung dürfen in diesen 
Räumen glühende oder brennende Gegenstände nicht 
geduldet werden. 

Die Hochspannungs-Batterien müssen mit einem 
isolirenden Bedienungsgang umg'eben und ihre An
ordnung' muss derart getroffen sein, dass bei der 
Bedienung eine gleichzeitige Berührung von Punkten, 
zwischen denen eine Spannung von mehr als 250 Volt 
herrscht, nicht erfolgen kann. Niederspannungs
Batterien, welche zur Erregung von Hochspannungs
Maschinen dienen, unterliegen diesen Vorschriften 
gleichfalls, wenn die Gestelle der zugehörigen Ma
schinE'n nicht geerdet sind. 

Hochspannungs=Apparate. 
§ 10. 

Schaltta1'eln. 

Die Schalttafeln, mit Ausnahme des Gerüstes 
und der Umrahmung, müssen aus fE'uersicherem 



Material bestehen; für die isolirendeu Theile g'eltell 
die Vorschriften des § 1 a. 

a) Die Bedienungsseite. Wird ein isolireuder 
Bedienungsgang verwendet, so müssen die strom
führenden Theile der Messinstrumente, Sicherung'en 
und Schalter der Berührung unzugänglich angeordnet 
~ein; alle der Berührung zugänglichen, nicht strom
führenden Meta11theile dieser Apparate und des 
Gerüstes müssen unter sich metallisch verbunden 
und von der Erde isolirt sein. 

Wird kein isolirender Bedienung'Rgang verwendet, 
80 müssen die stromführenden Theile der Mess
instrumente, Sicherungen und Schalter, sofern sie 
nicht geerdet sind, der Berührung unzugäuglich an
g'eordnet sein; die zugänglichen, nicht stromführenden 
Metalltheile dieser Apparate und des Gerüstes müssen 
geerdet sein. 

b) R ü c k seit e. Die gleichen Vorschriften gel ten 
auch für die Rückseite der Schalttafel, sofern diese 
Seite nicht derartabg'eschlossen ist, dass nur besonders 
instruirtes Personal Zutritt hat. Bei Schalttafeln, 
welche betriebsmässig auf der Rückseite zugänglich 
sein müssen, darf die Entfernung' zwischen ung'e
schützten stromführenden Theilen der Schalttafel und 
der gegenüberliegenden Wand nicht weniger als ein 
Meter betragen. Sind auf der letzteren ungeschützte 
Htromführende Theile in erreichbarer Höhe vor
handen, so muss die horizontale Entfernung bis zu 
denselben 2 Meter betragen und der Zwischenraum 
durch Geländer getheilt sein. 

§ 11. 

Apparate. 

a) Alle Apparate müssen derart konstruirt und 
angebracht sein, dass eine Verletzung von Personen 
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durch Splitter, Funken und geschmolzenes Material 
ausg'eschlossen ist. 

b) Die stromführenden Theile der sämmtlichen 
in Hochspannungs-Leitungen eingeschalteten Apparate 
müssen auf feuersicherer, isolirender Unterlage 
montirt und von Schutzkästen, soweit erforderlich, 
derart umg'eben sein, dass sie von brennbaren Gegen
ständen feuersicher getrennt sind. 

Alle Theile von Apparaten, welche eine hohe 
Spannung annehmen können, müssen, soweit shl im 
Handbereich sind, durch einzelne Schutzkästen oder 
gemeinsamen Abschluss gegen Berührung geschützt 
seiu. 

Apparate, welche im Freien an Masten, in der in 
§ 16b für Freileitungen vorgeschriebenen Höhe an
gebracht sind, können Schutzkästen entbehren. 

Alle Kontakte müssen derart konstruirt sein, 
dass durch den stärksten vorkommenden Betriebs
strom eine Erwärmung von mehr als 500 C über Luft
temperatur nicht eintreten kaml. 

§ 12. 

Sicherungen. 

a) Sämmtliche Leitungen, welche von der Schalt
tafel nach den V erbrauchss teilen führen, sind durch 
Abschmelzsicherungen oder andere selbstthätige 
Stromunterbrecher zu schützen; ausgenommen sind 
neutrale oder NullIeitungen' bei Mehrleiter- oder 
M('hrphasensystemen, sowie alle betriebsmässig ge
erdeten Leitungen; alle diese dürfen keine Siche
rungen enthalten. 

b) Die höchste zulässige Abs~hmelzstromstärke 
bestimmt sich Ilach folgender Tabelle: 
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Leitun~s- N ormalstrom- Absclulleizstrom-
querschmtt in stärkt' der Siche- stärke deI' Siehe-

Quadratmillimeter rllng in Ampere o-ung in Ampere 

1,5 6 12 
2,5 10 20 
4 15 30 
6 20 40 

10 30 60 
16 40 HO 
25 60 120 
35 80 160 
50 100 200 
70 130 260 
95 165 330 

120 200 400 
150 235 470 
185 275 550 
240 330 660 

Es ist zulüssig, die Sicherung für eine Leitung' 
schwächer zu wählen, als in dieser Tabelle angegeben, 

c) Sicherungen sind an allen Stellen anzubring'ell, 
wo sich der Querschnitt der Leitung vermindert. 
Das Anschluss-Leitungsstück zwischen Hauptleitung 
und Sicherung kann von geringerem Querschnitt 
sein als die Hauptleitmlg, ist aber in diesem Falle 
von entzündlichen Gegenständen feuersicher zu 
trennen und derart zu befestigen, dass Kurz- und 
Erdschlüsse auf der Strecke zwischen Sicherung und 
Abzweigstelle nicht eintreten können. 

d) Die Sicherungen müssen derart konstruirt sein, 
dass beimAbschmelzen auch bei Kurzschluss hinter der 
Sicherung kein dauernder Lichtbogen entstehen kann. 

Bei Sicherungen dürfen weiche plastische Metalle 
und Legirungen nicht unmittelbar den Kontakt ver
mitteln, sondern es müssen die Schmelzdrähte oder 
Schmelzstreifen in Kontaktstücke aus Kupfer oder 
gleich geeignetem Material enden, 
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e) Sicherungen müssen derart konstruirt und 
angebracht sein, dass sie auch unter Spannung ge
fahrlos gehandhabt werden können. 

§ 13. 

Blitzschutz-Vorrichtungen. 

Alle Maschinen und Apparate, welche mit Frei
leitungen in Verbindung stehen, müssen an passenden 
Stellen durch Blitzschutz-Vorrichtungen gesichert 
sein, die auch bei wiederholten Blitzschlägen wirk
sam bleiben. Es ist dabei auf eine g'ute Erdleitung 
Bedacht zu nehmen, welche unter möglichster Ver
meidung von Krümmungen auszuführpn ist. 

§ 14. 

Schalter. 

a) Die Schalter müssen del'l1rt kOllstruirt sein, 
dass auch beim Ausschalten des vollen Betriebs
stromes sich kein dauernder Lichtbogen bilden kann. 

b) Jede Hauptabzweigung soll für alle Pole, sofern 
nicht die Sicherungen das Ausschalten unter Strom 
ermöglichen, Ausschalter erhalten, gleichviel ob für 
die einzelnen Unterabzweigungen noch besondere 
Ausschalter angebracht sind oder nicht; doch gelten 
folgende Ausnahmen: Betriebsmässig geendete Lei
tungen dürfen keine Ausschaltel' enthalten; Null
leiter dürfen nul' gleichzeitig mit den Aussenleitern 
ausschaltbar sein. -

c) Wenn kein isolirender Bedienung'sgang am 
Schalter und am stromverbrauchenden Apparat ver
wendet wird, so muss der Schalter nach dem Aus
schalten den Verbrauchsstromkreis erden; die nicht 
stromführenden Metalltheile der Schalter müssen, 
sofern sie der Berührnng zugänglich sind, dauernd 
geerdet sein. 
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Wird ein isolirender Bedienungsg'ang verwendet, 
so gelten die für diesen Fall in den §§ 6 und 10 an· 
geführten Vorschriften. 

Leitungen. 
§ Ir,. 

Allgemeines. 

a) Die Abstände stromführender Leitungen von 
einander und von fremden Gegenständen sind derart 
zu bemessen, dass sowohl Berührung als auch Strom
übergang ausgeschlossen ist. 

b) Drahtverbindungen. Drähte dürfen nur 
durch Verlöthen oder eine g'leich g'ute Verbindungs· 
art mit einander verbunden werden; es ist insbeson
dere unzulässig, Drähte nur durch Umeinander
schlingen der Drahtenden mit einander zu verbinden. 

Zur Herstellung von Löthstellen dürfen Löth
mittel, welche das Metall angreifen, nicht verwendet 
werden. Die Isolation der fertigen Verbindungs
steIlen muss gleichwerthig mit der Isolation der 
Leitung sein. Abzweigungen von frei gespannten 
Leitungen sind von Zug zu entlasten. 

Zum Anschluss an Schalttafeln oder Apparate 
sind alle Leitungen über 25 qmm Querschnitt mit 
Kabelschuhen oder gleichwerthigen Verbindungs
mitteln zu "ersehen. Drahtseile von geringerem 
Querschnitt müssen, wenn sie nicht gleichfalls Kabel
schuhe erhalten, an den Enden verlöthetsein. 

§ 16. 
FreiJeitungen. 

a) Freileitungen müssen aus blanken Drähten 
bestehen. 

b) Höhe der Freileitungen. Freileitungen 
müssen mindestens 6 m, bei Wegübergängen min· 
destens 7 m von der Erdoberfläche entfernt sein. 
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c) Freileitungen in der Nähe von Gebäuden 
sind so anzubringen, dass sie von den Gebäuden aus 
ohne besondere Hülfsmittel nicht zugänglich sind. 

d) Mechanische Festigkeit der Freileitun
gen und des Gestänges. Freileitungen müssen 
mit Rücksicht auf mechanische Festigkeit einen 
l\findestquerschnitt von 10 qmm haben. 

Spannweite und Durchhang müssen derart be
messen werden, dass Gestänge aus Holz mit 10-facher 
und aus Eisen mit 5-facher Sicherheit und Leitungen 
bei -250 C mit 5-facher Sicherheit ausgeführt sind. 
Dabei ist der Winddruck mit 125 kg für 1 qm senk
recht getroffener Fläche in Rechnung zu bringen. 

Scbutzmassregeln bei Freileitungen. 

a) Für !Freileitungen längs öffentlicher Wege 
ausserhalb von Ortschaften müssen Vorrichtungen 
angebracht werden, welche bei Bruch der Leitungen 
oder der Isolatoren ein Herabfallen der Leitungen 
hindern oder sie spannungslos machen. 

b) Schutzdrähte sind zu verwenden: in Ort
schaften, femer über einzeln liegenden bebauten 
Gnmdstücken und bei Kreuzungen öffentlicher Wege., 

c) Freileitungen in Ortschaften müssen strecken
weise während des Betriebes ausschaltbar sein. 

d) Gegenseitiger Schutz benachbarter 
Leitungen. Bei parallelem Verlauf von Hoch
spannungs-Freileitungen mit andern Leitungen sind 
dieselben so zu führen, oder es sind solche V or
kehruugen zu treffen, dass eine Berührung der beiden 
Arten von Leitungen mit einander erschwert und 
ungefährlich gemacht wird. 

Bei Kreuzungen mit anderen Leitungen sind 
Schutznetze oder Schutzdrähte zu verwenden, sofern 
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nicht durch Konstruktion des Gestänges auch im 
Falle eines Drahtbruches die gegenseitige Berührung 
ausgeschlossen ist. 

'Venn Telephonleitungen an einem Hochspan
nungs-Gestänge geführt sind, so müssen die Telephon
stationen so eingerichtet sein, dass eine Gefahr für 
die Sprechenden ausgeschlossen ist. 

Wenn Niederspannungs - Leitungen an einem 
Hochspannungs-Gestänge geführt werden, so sind 
V orrichtungen anzubringen, die bei Bruch der Lei
tungen oder Isolatoren eine Berührung der beiden 
Arten von Leitungen mit einander oder das Auf
treten hoher Spannung in den Niederspannung's
Leitungen verhindern. 

Bezüglich der Sicherung vorhandener Telephon
uud Telegraphenleitungen g'egen Hochspanuung's
Leitungen wird auf § 12 des Telegraphengesetzes 
vom 6. April 1892 verwiesen. *) 

§ 18. 

Leitungen in und an Gebäuden. 

a) Blanke Leitungen ~ind in Gebäuden nur 
in feuersicheren Räumen ohne brellnbaren Inhalt 
zulässig. 

b) Blanke Leitungen müssen an aufrecht
stehenden Isolirglocken befestigt werden, desgleichen 
isolirte Leitungen, sofern ~ie nicht in Schutzrohre 
mit geerdeter Metallumhüllung eingezogen sind 
(vergl. § 19). 

*) Dieser Paragraph lautet: Elektrische Anlagen sind, wenn 
eine Störung des Betriebes der einen Leitung durch die andere 
eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desj enigen 
Thei/es, welcher durch eine spätere Anlage oder durch eine 
später eintretende Aenderung seiner bestehenden Anlage diese 
Störung oder die Gefahr derselben veranlasst, nach Möglichkeit 
so auszufiihren, dass sie sich nicht stö"end beeinflussen. 
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c) Alle Hochspannungs-Leitungen in und an Ge
bäuden müssen durch geeignete Schutzverkleidung 
g'egen Berührung und Beschädigung g'esichert sein. 
Diese Schutzverkleidung' muss, soweit sie der Be
rührung' durch Personen zugänglich ist, aus ge
erdetem Metall bestehen oder mit einer geerdeten 
Metallumhüllung versehen sein. 

An besonders unzugänglichen Stellen, wie z. B. 
Giebelwänden, kann die Schutzverkleidung durch ein 
Schutznetz von höchstens 15 cm Maschenweite er
setzt werden. 

Der Abstand zwischen der Leitung', einerlei ob 
sie blank oder isolirt ist, und Gebäudetheilen oder 
der Schutzverkleidung darf an keiner Stelle weniger 
als 10 cm betragen. Ausgenommen hiervon sind 
Wand- und Deckendurchgänge, für welche die nach
stehende Vorschrift d gilt, 

Bei eisenarmirten Bleikabeln und metallumhüllten 
Leitungen kann die Schutzverkleidung wegfallen; 
dieselben können unter Berücksichtigung der §§ 2, 
4, 19 und 22 in oder an Wänden, Decken und Fuss
böden zugänglich verlegt werden. 

d) Wand- und Deckendurchgänge. Bei 
Wand- und Deckendurchgängen muss entweder, 
unter Einhaltung einer Mindestentfernung' von 5 cm 
zwischen Wand und Leitung, ein Kanal hergestellt 
werden, welcher die Durchführung der Leitung' auf 
Isolirglocken gestattet, oder es sind Porzellan- oder 
gleichwertllige Isolirrohre zu verwenden, deren Enden 
mindestens 5 cm aus der 'Vand hervorragen, nach 
aussen und nach feuchten Räumen hin aber als 
Isolirglocken ausgebildet sein müssen. Für jede 
Leitung ist, abgesehen von Mehrleiterkabeln, ein 
besonderes Rohr vorzusehen. 
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Diese Bestimmung findet auf eisenarmirte Blei
kabel l,eine Anwendung. 

§ 19. 

Schutzrohre. 

a) Schutzrohre müssen aus widerstandsfähigem 
Metall bestehen und eine Wandstlirke von mindestens 
1 mm besitzen. 

b) Die Rohre sind so herzurichten, dass die Iso
lirullg der Leitungen durch vorstehende Theile und 
scharfe Kanten nicht verletzt werden kann. Stoss
enden müssen zum Zweck der Erdung (§ 4) elektrisch 
leitend verbunden sein. Die Rohre sind so zu verlegen, 
dass sich an keiner Stelle Wasser ansammeln kann. 

Die lichte Weite der Rohre, die Zahl und der 
Radius der Krümmungen müssen so gewählt werden, 
dass man die Drähte ohne Schwierigkeit einziehen 
und entfenwn kann. 

c) Drahtverbindungen dürfen nicht innerhalb 
der Rohre liegen. 

d) Bei Gleichstrom dürfen Hin- und Rückleitung 
in dasselbe Rohr verlegt werden; mehr als 3 Leiter 
in demselben Rohre sind nicht zulässig. 

Bei Schutzrohren mit eiserner Hülle für Ein
oder Mehrphasenstrom müssen sämmtliche zu einem 
Stromkreise gehörigen Leitungen in demselben Rohre 
yerlegt sein. 

§ 20. 

Querschnitt der ..;Leitungcll.~ 

Die höchsten zulässigen Betriebsstromstärken 
für Leitungen aus Kupfer, welches den Nonnalien 
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker entspricht, 
sind nach folg·ender Tabelle zu bemessen: 
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Leitungsquerschnitt 
in Quadratmillimeter 

ßetrie\J88trow
stlLrke in Ampere. 

1,6 
2,5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 

.240 

6 
10 
15 
20 
30 
40 
60 
80 

100 
130 
160 
200 
235 
275 
330 

Der geringste zulässige Querschnitt \·VOll Lei
tungen ist 1,5 qmm. 

Bei Verwendung von Materialien von geringerer 
Leitfähigkeit sind die Querschnitte ;entsprechend zu 
vergrössern. 

§ 21. 
Biegsame l\lehrtachleitmogen. 

(Bezeichnung L.) 
Biegsame Mehrfachleitungen sind ausserhalb be

wohnter Gebäu<le zulässig, wenn die Spannung 
zwischen den verschiedenen Adern 250 V nicht über
steigen kann. Sie dürfen nicht so befestigt werden, 
dass ihre einzelnen Adern auf einander gepresst 
werden; metallene Bindedrähte sind zur Befestigung 
nicht zulässig. 

§ 22. 
KabeL 

a) Blanke Bleikabel, (Bezeichnung KB), be
stehend aus einer oder mehreren Kupferseelen, starken 
Isolirschichten und einem nahtlosen einfachen, oder 

2 
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einem mehrfachen Bleimantel, müssen gegen mecha
nische Beschädigung geschützt sein und dürfen nicht 
unmittelbar mit Stoffen, welche das Blei angreifen, 
in Berührung kommen. 

b) Asphaltirte Bleikabel (Bezeichnnng K A) 
dürfen uur da verlegt werden, wo sie gegen mecha~ 
nisehe Besehädigung geschützt sind. 

c) Asphaltirte armirte Bleikabel (Bezeich
nung· K E) bedürfen eines besonderen mechanischen 
Schutzes nicht. 

d) Bleikabel jeder Art dürfen nur mit End
verschlüssen, A bzweigrnuffen oder gleichwerthigen 
V orkehrungen, welche das Eindringen von Feuch
tigkeit wirksam verhindern und gleichzeitig einen 
guten elektrischen Anschluss vermitteln, verwendet 
werden. 

An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten, 
dass der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt 
wird; Rohrhaken sind daher nur bei armirten Kabeln 
als Befestigungsmittel zulässig. 

e) Bei eisenarmirten Kabeln für Ein- oder Mehr
phasenstrom müssen sämmtliche zu einem Stromkreise 
g·ehörigen Leitungen iu demselben Kabel enthalten sein. 

f) Wenn vulkanisirte Gummi-Isolirung verwendet 
wird, muss der Leiter verzinnt sein. 

Lampen in Hochspannungs-Stromkreisen. 
§ 23. 

Allgemeines. 

n) Lampen, die ohne besondere Hülfsmittel zu
g·änglich sind, müssen eine geerdete Schutzumhüllung 
hilben. 

b) Lampen müssen zum Zweck der Bedienung 
durch Schalter, welche den Vorschriften des § 14c ent
sprechen, Ilusschaltbar sein. 
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c) Die Lampenträger müssen entweder gegell 
Berührung geschützt oder geerdet sein. 

d) Zur Montirung' von Beleuchtungskörpern ist 
isolirter Draht (vergl. § Id) zu verwenden. Wenn 
der Draht an der Aussenseite des Beleuchtungs
körpers geführt ist, muss er derart befestigt sein, 
dass sich seine Lag'e nicht verändern kann und eine 
Beschädigung der Isolation durch die Befestigung 
ausgeschlossen ist. 

e) Bei Reihenschaltung der Lampen muss jede 
Lampe mit einer Vorrichtung versehen sein, welche 
bei Stromunterbrechung in der Lampe selbstthätig' 
Kurzschluss oder Nebenschluss herstellt. 

§ 24. 
Glühlampen. 

a) In Räumen, in denen betriebsmässig explosible 
Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vorkommen, 
dürfen Glühlampen nur mit luftdicht schliessenden 
starken Ueberglocken aus Glas, welche auch die 
Fassung einschliessen, verwendet werden. Die 
Schutzglocken dürfen ohne besondere Hülfsmittel 
nicht erreichbar sein und müssen durch einen ge
erdeten metallischen Schutzkorb gegen mechanische 
Beschädigung geschützt sein. Glühlampen, welche 
mit sonstigen entzündlichen Stoffen in Berührung 
kommen können, müssen mit Glocken oder ge
erdeten Drahtgittern versehen sein. 

b) Die stromführenden Theile der Fassungen 
müssen auf feuersicherer Unterlage montirt sein. 

§ 25. 
Bogenlampen. 

a) In Räumen, in denen betriebsmässig explosible 
Gemische von Gasen, Staub oder Fasern vorkommen, 
dürfen Bogenlampen nicht verwendet werden. 

2* 
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b) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, 
welche ein Herausfallen glühender Kohlentheilehen 
verhindern, nicht verwendet werden. Glocken ohne 
Aschenteller sind unzulässig. 

Ueberwachung. 
§ 26. 

Vor Inbetriebsetzung einer Anlage ist durch 
Isolationsprüfung mit mindestens 100 V Spannung 
festzustellen, ob Isolationsfehler vorhanden sind. 
Das Gleiche gilt von jeder Erweiterung der Anlage. 

Es sind Vorrichtungen vorzusehen, durch welche 
der Isolationszustand der ganzen Anlage während 
des Betriebes jederzeit beobachtet werden kann. 

Ueber das Ergebniss der Prüfungen ist Buch zu 
führen. 

Zur dauernden Erhaltung des vorgeschriebenen 
Zustandes der Gestänge, der Leitungen, der Sicher
heitsvorrichtungen und der Erdung mit ihren Kon
takten muss eine Ueberwachung in der Weise statt
finden, dass jährlich mindestens einmal eine ein
gehende Revision aller Theile und ausserdem viertel
jährlich mindestens einmal eine Begehung sämmt
licher Freileitungen stattfindet. 

Ueber den Befund ist Buch zu führen. 

Schutzmassregeln beim Betrieb. 
§ 27. 

Das Arbeiten an Hochspannung führenden Theilen 
des Leitungsnetzes und der stromverbrauchenden 
Apparate, sowie die· Bedienung der Lampen ist nur 
nach vorheriger Ausschaltung und einer unmittelbar 
an der Arbeitsstelle vorgenommenen Erdung und 
Kurzschlicssung der stromführenden Theile gestattet. 
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In aer Cl'ntrale und in Ullter~tatiol1en ('l'rans
formatorenstationen) kann in unabweisbaren Fällen 
an Hochspannung' führellden Theilen g'earbeitet 
werden, (loch dürfen derartig'<l Arbeiten nur nach 
Anordnung' und in Gegenwart des Betrillbsleiters 
oder seines Stellvertreters ausgeführt werden, Ein 
I<~inzelner ohne Beglei tung darf niemals derartig'e 
Arbeiten vornehmen, 

In jeder Betriebsstätte sind Vorschriften über dill 
Behandlung von Personen, die durch elektrischen 
Strom betäubt sind, sichtbar anzubringen. 

Die Handhabung von Schaltern sowie aas Aw;
wechseln von Sicherungen sind nicht als Arbeiten 
im Sinne aer vorstehenden Bestimmungen zu be
trachten. 

Zeichnungen. 
§ 28. 

a) Für Stromerzeugungs - Stellen und Unter
i'ltationen müssen Schaltungs-Schemata und mass
stäbliche Schalttafel-Zeichnungen vorhanden sein. 

b) Für Fernleitungen und Leitungsnetze müssen 
Situationspläne mit Angabe der Lage der Unter
stationen, Transformatoren, Hausanschlüsse, Strecken
ausschalter, Sicherungen und Bli tzsehutz-V orrich tun
g'en vorhanden sein. 

c) Für die Verbrauchs-Stellen müssen Pläne vor
handen sein, auf welchen ein grosser rother Blitzpfeil 
eingezeichnet und die Spannungen vermerkt sind und 
welche nachstehende Angaben enthalten: 

1. Bezeichnung der Räume nach Lage und Ver
wendung. Besonders hervorzuheben sind feuchte 
Häume und solche, in welchen ätzende oder leicht 
entzündliche Stoffe nnd explosible Gase vorkommen. 

2. Lag'e, Querschnitt und Isolirungsart der Lei
tungen .. 



3. Art der Verleg-llllg lind des Schutzes. 
4. Lage der Apparate und Sicherung-eu. 
5. Lage und Stromverbrauch der Transformatoren, 

Lampen, Elektromotoren u. s. w. 
Für diese Pläne sind folg'ende Bezeichnungen 

anzuwenden. 

j 

I/J/I'I 

X 

~ 

@ s 

= 

B ez eichn ungen: 

Blitzpfeil. 

Erdung. 

Feste Glühlampe. 

Bewegliche Glühlampe. 

Fester Lampenträger mit Lampen
zahl (5). 

Beweglicher Lampentl'äg'er mit 
Lampenzahl (3). 

Obig'e Zeichen gelten für Glühlampen 
Kerzenstärke sowie für Fassungen mit und 
Hahn. 

jeder 
ohne 

«J)& Bogenlampe mit Angabe der Strom
stärke (6) in Ampere. 

Dynamomaschine bezw. Elektro
motor jeder Stromart mit Angabe 
der höchsten zulässigen Bean
spruchung in Kilowatt. 

Akkumulatoren. 

Wandfassung, Anschlussdose. 

l<~illpoJiger bezw. zweipoliger bezw. 
dreipoliger Ausschalter mit An
gabe der höchsten zulässigen 
Stromstärke (6) in Ampere. 
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Umschalter, desgl. 

Sicherung (an der Abzweigstelle). 

Widerstand, Heizapparat und dgl. 
mit Angabe der höchsten zu
lässigen Stromstärke (10) in 
Ampere. 

Desgl. beweglich angeschlossen. 

Transformator mit Angabe der 
Leistung in Kilowatt (7,5) . 

Drosselspule. 

Blitzschutzvorrichtung. 

Zweileiter- bezw. Dreileiter- oder 
DrehstromzähleI' mit 
des Messbereichs in 
(5 bezw. 20). 

Angabe 
Kilowatt 

Zweileiter-Schalttafel. 
Dreileiter-Schalttafel oder Schalt

tafel für mehrphasigen Wechsel-
strom. 

--. ------- = Einzelleitung. 
= Hin- und Rückleitung . 

.......... .. "" Dreileiter- oder Drehstromleitung. 
= Fest verlegte biegsame Mehrfach

leitung jeder Art. 
/' Nach oben führende Steigleitung. 

,/ Nach unten führende Steigleitung. 

B Blanker Kupferdraht. 
B E Blanker Eisendraht. 
G Leitung mit nahtloser Gummi

isolirung. 
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Leitung nach § 2l. 
Kabel ,,§ 2"2a. 

" ,,§ 22b. 

" " 
§ 22c. 

Verlegung- auf Isolirglocken llach 
§ 18. 

Verleg'ung in Rohren uach § 19. 

Das Schaltungsschema soll enthalten: Quer
schnitte uer Hauptleitungen und Abzweig'ungen von 
den Schalttafeln mit Angabe der Belastung' iu 
Ampere. 

Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten auch 
für aUe Abänderungen und Erweiterung·en. 

Der Plan und das Schaltungsschema sind von 
dem Besitzer der Anlage aufzubewahren. 

Schlussbestimmungen. 

§ 29. 

Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält 
sich vor, diese Vorschriften den Fortschritten und 
Bedürfnissen der Technik entsprechend abzuänuern. 

§ 30. 

Die vorstehenden Vorschriften sind von der 
Kommission des Verbandes Deutscher Elektrotech
niker einstimmig angenommen worden und haben da
her in Gemässheit des Beschlusses der Jahresver
sammlung des Verbandes vom 3. Juni 1898 als Ver
bandsvorschriften zu gelten. 

Der Vorsitzende der Kommission. 
Budde. 




